
 
 
 

Hausordnung 
 
 

Schülerinnen und Schüler sind für ihr Handeln verantwortlich und haben für ihr Verhalten die 
entsprechenden Konsequenzen zu tragen. 
 
 
Öffnungszeiten der 
Schulhäuser  

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 07.00 – 17.15 Uhr 
Mittwoch: 07.00 – 13.00 Uhr 
 

Benutzung des Schula-
reals 

Der Aufenthalt auf dem Schulareal ist während der unterrichtsfreien Zeit 
bis spätestens 22.00 Uhr gestattet. 
 

Benutzung des Pau-
senareals 

Das Verlassen des Pausenareals während der Pausen ist nicht gestattet. 
Die grossen Pausen finden im Freien auf dem bezeichneten Areal statt. 
Zwischen 10.05 Uhr und dem ersten Läuten am Ende der 10-Uhr-Pause 
ist der Aufenthalt in den Gebäuden untersagt.  
Für die Mittagsverpflegung stehen die Mensa (Anmeldung via Website) 
und ein Mittagsraum zur Verfügung, in dem das mitgebrachte Essen ein-
genommen werden kann. Freistunden können im Schülerzimmer ver-
bracht werden. 
 

Fahrzeuge Die Fahrzeuge werden an den bezeichneten Örtlichkeiten parkiert.  
 

Rauchen, Alkohol,  
weitere Drogen 

Allen Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, während der Unter-
richtszeit (inkl. Mittagspause) auf dem gesamten Schulareal zu rauchen 
sowie Alkohol und andere Drogen zu konsumieren. 
Dies gilt auch für externe Schulanlässe (z.B. Schulreisen, Klassenlager, 
Exkursionen etc.)  
 

Elektronische Geräte,  
Mobiltelefone 

Von 07.00 – 11.55 Uhr und 13.35 – 17.00 Uhr sind elektronische Geräte 
auf dem ganzen Schulareal ausgeschaltet und nicht sichtbar. 
Ausserhalb dieser Zeiten dürfen die Geräte nur mit Kopfhörer und somit 
nicht hörbar für andere benutzt werden. 
 

Verkauf oder Verteilung 
von Waren, Aushänge 

Waren dürfen nur mit Bewilligung der Schulleitung verkauft oder verteilt 
werden. Aushänge an den Anschlagbrettern müssen von der Schulleitung 
mit einem Visum versehen werden. 
 

Fund- und Wertsachen Fund- und Wertgegenstände können bei der Schulverwaltung abgegeben 
werden. Für Wertsachen übernimmt die Schule keine Haftung. 
 

Aufgefundene Kleider  Im Schulhaus aufgefundene Kleider bleiben am Fundort. Im Sportzentrum 
aufgefundene Kleidungsstücke kommen in die "Fundgrube"; diese steht im 
Foyer der Dreifachturnhalle.  
Am Ende des Schuljahres werden alle aufgefundenen Kleider entsorgt. 
 

Es ist verboten . . . … sich auf die Treppenbrüstungen des Schulhauses D zu setzen. 
… die Fluchtgalerien des Schulhauses D zu betreten.  
… Schneebälle zu werfen (Ausnahme: "Roter Platz"). 
 

 
 
 
Bonstetten, Juli 2016 / beku 
 
 


